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55. Satzung der Universität Salzburg; Ergänzung§ 40 Abs. 3a – Klarstellung zur 

Senatsmitgliedschaft von Leiter:innen von Organisationseinheiten, die keine 

Professor:innen sind 

 

 

Der Senat hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2025 folgende Satzungsergänzung 

beschlossen: 
 

 
§ 40. (3a) Leiterinnen und Leiter von wissenschaftlichen oder künstlerischen Organisationseinheiten 

der Universität, die keine Universitätsprofessorinnen oder Universitätsprofessoren sind, werden für 

die gesamte Funktionsperiode des Senates der Kurie der Universitätsprofessorinnen und 

Universitätsprofessoren zugerechnet, wenn sie die Leitungsfunktion zum Stichtag innehaben, der für 

die Feststellung des aktiven und passiven Wahlrechts bei der jeweiligen Wahl des Senats gilt. Die 

Aufnahme oder Zurücklegung einer Leitungsfunktion während der Funktionsperiode des Senates 

berührt weder die Kurienzurechnung noch ein bestehendes Senatsmandat. Stellvertretende 

Leiterinnen und Leiter, die keine Universitätsprofessorinnen oder Universitätsprofessoren sind, 

gehören für die Zwecke der Senatswahl nicht der Kurie der Universitätsprofessorinnen und 

Universitätsprofessoren an. 
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